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Nr. Beschluss-, Beratungsgremium Öffentlichkeitsstatus Sitzungstermin 

  1 Bau- und Planungsausschuss öffentlich 18.06.2020  

 2 Bau- und Planungsausschuss öffentlich 09.01.2020  

 3 Ortschaftsrat Döllnitz öffentlich 23.01.2020  

 4 Ortschaftsrat Burgliebenau öffentlich 03.02.2020  

 5 Ortschaftsrat Lochau öffentlich 02.03.2020  

 6 Bau- und Planungsausschuss öffentlich 16.06.2020  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Betreff: 

 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 2/7 "An der Elsterbrücke L 183" 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Empfehlung: 
 

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt in seiner Sitzung am 16.06.2020 dem 

Gemeinderat der Gemeinde Schkopau den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 2/7 „An der 

Elsterbrücke L 183“ in der Fassung vom April 2020 zu beschließen. Der Entwurf des 

Bebauungsplans soll gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ausgelegt werden. 
 

Dabei wird der Öffentlichkeit für die Dauer von mindestens einem Monat während folgender 

Zeiten im Konferenzraum des Bauamtes der Gemeinde Schkopau, Schulstraße 18, 06258 

Schkopau, die Gelegenheit gegeben, den Entwurf des Bebauungsplans einzusehen und 

Stellungnahmen abzugeben: 
 

montags und mittwochs:  9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 14.00 Uhr  

dienstags:    9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr  

donnerstags:    9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

sowie freitags:   9.00 Uhr – 12.00 Uhr.  
 

Ort und Dauer der Auslegung sind eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen, mit dem 

Hinweis darauf, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden 

können. Sollten zum Auslegungszeitraum noch Einschränkungen aufgrund der COVID- 19- 

Pandemie bestehen, so werden in der Bekanntmachung gesondert Hinweise zur 
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Zugänglichkeit des Bürgerhauses bekannt gegeben und gegebenenfalls ein längerer 

Auslegungszeitraum bestimmt.  
 

Das Büro StadtLandGrün soll beauftragt werden, die von der Planänderung betroffenen 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen und von der Auslegung zu 

benachrichtigen.    

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sachverhalt: 
 

Die ehemalige Gemeinde Döllnitz hat den Bebauungsplan Nr. 1 „Gewerbegebiet Döllnitz“ 

aufgestellt. Dieser ist am 08.06.1993 rechtsverbindlich geworden. Die 1. Änderung des 

Bebauungsplans ist am 05.05.2000 in Kraft getreten. Seitdem wurde im TG 3b ein 

Lebensmitteldiscounter realisiert. Die weiteren Flächen werden landwirtschaftlich genutzt.  

Die vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplans soll dazu beitragen, dass auch die weiteren 

Flächen gewerblich genutzt werden.  

In den o.g. Vorberatungen wurden diesbezüglich verschiedene Varianten besprochen, so dass 

die als Anlage beigefügte Planzeichnung mit den folgenden Punkten als Entwurf zur 

öffentlichen Auslegung sowie zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestimmt 

werden soll. Die aktualisierte Planzeichnung enthält:   

- die Fläche für den Radweg nach Burgliebenau,  

- eine Verkleinerung des TG 2 zugunsten einer Park- und Bewegungsfläche,  

- die Festsetzung für ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) mit den, für ein 

Mischgebiet einzuhaltenden Lärmwerten,   

- die Entwicklung der Maßnahmefläche M1 als mesophiles Grünland (Bienenwiese),  

- die Festsetzung einer Baumreihe parallel zur L 170 und L 183  

- sowie die Aktualisierung des Satzungs- und Ausfertigungsvermerkes.  

 

Die Ortschaftsräte Burgliebenau, Döllnitz und Lochau haben in den o.g. Sitzungen den 

Planinhalten des Entwurfes zugestimmt.  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Finanzierung: 
 

Die Ausführung dieses Beschlusses wirkt sich finanziell auf den Haushalt aus:  
ja    nein  

 

Haushaltsjahr:  2020 
 

Haushaltsstelle: 511000.54315000 
 

Betrag in Euro: 7.000 Euro 
 

einmalig   jährlich Deckungsmittel:  

- stehen auf der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung x 

- stehen nicht zur Verfügung       
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___________________________________________________________________________ 

 

 

Anlagenverzeichnis: 
 

- Planzeichnung i.d.F.v. April 2020 – B-Plan Nr. 2/7 

- Begründung i.d.F.v. April 2020 – B- Plan Nr. 2/7 
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